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MRG §30 Abs2 Z14
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Rechtssatz

Die in der zivilrechtlichen Judikatur vertretene Au assung, bereits mit der Rechtskraft eines baupolizeilichen

Abtragungsauftrages gehe ein Gebäude rechtlich unter, kann nicht geteilt werden, weil es dem Hauseigentümer in

einem solchen Fall noch immer freisteht, nach Einholung einer entsprechenden Baubewilligung dem Abbruchsauftrag

durch Sanierung des Gebäudes zu entgehen.
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